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Vorwort

Die Entwicklung des Datenschutzrechts und damit einhergehend auch der
Datenschutzaufsicht folgt der immer weiter um sich greifenden und nahe-
zu alle Lebensbereiche umfassenden Verarbeitung personenbezogener Da-
ten. Das Datenschutzrecht schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten
natürlicher Personen und deren Recht auf den Schutz personenbezogener
Daten. Dem Datenschutzrecht wird insbesondere durch die Datenschutz-
aufsicht, ausgeübt durch die Datenschutzaufsichtsbehörden der Mitglied-
staaten, zur Durchsetzung verholfen.

Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Datenschutzaufsicht in
Deutschland, vertieft am Beispiel der Aufsicht im Freistaat Bayern. An-
knüpfend an die heute allein in Bayern vorzufindende Trennung der
Datenschutzaufsicht in die Aufsicht über die Verarbeitung bei den öffent-
lichen und den nicht-öffentlichen Stellen wird eine Reform der Daten-
schutzaufsicht vorgeschlagen. Während sich die Datenschutzaufsicht in
den letzten 50 Jahren bewährt hat, lassen eine weitere Harmonisierung
des Rechts auf europäischer Ebene und die fortschreitende technologische
Entwicklung befürchten, dass die zwischen den Ländern aufgeteilte Auf-
sicht im nicht-öffentlichen Bereich den sich stellenden Herausforderungen
nicht gerecht werden können wird.

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Univer-
sität Passau unter dem Titel „Der „bayerische Weg“ in der Datenschutzauf-
sicht – Das „Trennungsmodell“ als Grundlage für eine Zentralisierung
der Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen Bereich“ angenommen. Li-
teratur und Gesetzesänderungen konnten bis März 2021 berücksichtigt
werden.

Herr Professor Dr. Kai von Lewinski danke ich für die Betreuung der
Arbeit, Austausch und freundliche Unterstützung. Bei Herrn Professor
Dr. Meinhard Schröder möchte ich mich für die Übernahme und zügige
Erstellung des Zweitgutachtens bedanken.

Mein besonderer Dank gilt Kathrin Schürmann und Simone Rosenthal
von Schürmann Rosenthal Dreyer, die mir stets unterstützend und bera-
tend zur Seite standen.

Zu Dank verpflichtet bin ich auch meiner Schwester Dr. med. Edna
Blum für engagiertes Korrekturlesen sowie Frau Julia Weishaupt für Kor-
rektur, Unterstützung und wertvollen Rat.
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